
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Westfalenfleiß GmbH • Kesslerweg 38-42 • 48155 Münster 
 

An alle Beschäftigten, 
Angehörigen und gesetzlichen Betreuer 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Münster im März 2020 
 

 
Umsetzung des vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW 
angeordneten Betretungsverbotes (Erlass vom 17.03.2020) in den Werkstätten der 
Westfalenfleiß GmbH 
 
 
Liebe Beschäftigte, Angehörige und gesetzliche Betreuer, 
 
laut Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 17.03.2020 ist 
für die Werkstätten für behinderte Menschen ein Betretungsverbot angeordnet worden. Dies 
ist umzusetzen ab dem 18.03.2020.  
Für uns bedeutet das: 

 Die Werkstätten der Westfalenfleiß GmbH haben am 18.03.2020 noch geöffnet. 

 Die Werkstätten der Westfalenfleiß GmbH sind danach vom 19.03.2020 bis 

voraussichtlich einschließlich 19.04.2020 geschlossen. 

 Die Werkstattbeschäftigten dürfen ab dem 19.03.2020 die Werkstätten nicht mehr 

betreten. 

 Die Bewohner unserer Wohnbereiche werden in den Wohnbereichen versorgt.  

 Die Werkstattbeschäftigten, die selbstständig oder in einer Haushaltsgemeinschaft 

bzw. Wohngemeinschaft wohnen, müssen zu Hause bleiben. 

 Für Beschäftigte, für die eine so kurzfristige private Betreuung zu Hause nicht 

organisiert werden kann, bieten wir am 19.03.2020 an allen Werkstattstandorten eine 

Notbetreuung an. 

 Ab dem 20.03.2020 kann eine Notbetreuung nur noch für Beschäftigte angeboten 

werden, wenn deren Betreuung anderweitig keineswegs gewährleistet werden kann. 

Bitte informieren Sie uns umgehend zunächst telefonisch oder per E-Mail am 19.03.2020 
wenn Sie ab dem 20.03.2020 die Betreuung Ihres Angehörigen mit Behinderung nicht 
gewährleisten können, weil Sie: 



 

 

 zu den sogenannten „Schlüsselpersonen“ gehören und keine anderweitigen 
Betreuungsmöglichkeiten haben (s. Bedarfsanmeldung Notbetreuung 
Schlüsselpersonen – Anlage 1) 

 Sie als Betreuungsperson die Versorgung und Betreuung aufgrund einer 
individuellen Problemlage nicht gewährleisten können (s. Bedarfsanmeldung 
Notbetreuung individuelle Problemlage – Anlage 2). 

Die schriftliche und unterschriebene Bedarfsanmeldung reichen Sie bitte so schnell wie 
möglich ein. 

Die für Ihre Anmeldung und weitere Fragen zur Notbetreuung zuständigen Ansprechpartner 
bei der Westfalenfleiß GmbH finden Sie in der Anlage 3.  

Beschäftige mit Symptomen (z. B. einer Erkältung) dürfen die Notbetreuung nicht besuchen. 
Die Beschäftigten, die zu Hause bleiben, müssen dafür keinen Urlaub nehmen. Das 
Werkstattentgelt wird weiterhin bezahlt.  
Für Beschäftigte auf den Außenarbeitsplätzen gibt es eventuell andere Regelungen. Bitte 
wenden Sie sich an Ihre zuständige Ansprechpartnerin Kerstin Ulber (s. Anlage 3). 
Informieren Sie sich bitte auch auf unserer Internetseite www.westfalenfleiss.de über aktuelle 
Entwicklungen. Im äußersten Notfall können Sie uns auch unter der Telefonnummer 61800-0 
erreichen. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und freundliche Grüßen 
 
 
 
 
 
Hubert Puder 
Sprecher der Geschäftsführung 
 
 
 
 
Anlagen: Anlage 1 - Bedarfsanmeldung Notbetreuung Schlüsselpersonen 

Anlage 2 - Bedarfsanmeldung Notbetreuung individuelle Problemlage 
Anlage 3 - Ansprechpartner Mitarbeiter Sozialdienst  

http://www.westfalenfleiss.de/

